
1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Jever 

für das Haushaltsjahr 2020 

§ 1  

Aufgrund des  § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt 
Jever am 08.10.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen: 

 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 

 die bisherigen 
festgesetzten 

Gesamt- 
beträge 

erhöht um vermindert um Gesamtbetrag 
Haushaltsplan 
einschließlich 

Nachträge 
 

- Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 

1 2 3 4 5 

Ergebnishaushalt     

ordentliche Erträge -28.267.000 -408.200  -28.675.200 

ordentliche Aufwendungen 29.248.200 401.500  29.649.700 

außerordentliche Erträge  -207.700  -207.700 

außerordentliche Aufwendungen  12.600  12.600 

Finanzhaushalt     

Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

-26.659.800 -478.000  -27.137.800 

Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

26.742.400 191.000  26.933.400 

Einzahlungen für Investitionstätigkeit -2.395.100  -417.600 -1.977.500 

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5.714.300  1.683.000 4.031.300 

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit -1.600.000  -1.600.000  

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 481.800   481.800 

Nachrichtlich:     

Gesamtbetrag der Einzahlungen des 
Finanzhaushalts 

-30.654.900  -1.539.600 -29.115.300 

Gesamtbetrag der Auszahlungen des 
Finanzhaushalts 

32.938.500  1.492.000 31.446.500 

Saldo aus Ein- und Auszahlungen 2.283.600 47.600  2.331.200 



§ 2 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung 
in Höhe von 1.600.000 EUR um 1.600.000 EUR reduziert und damit auf 0 EUR neu festgesetzt. 

 

§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in 
Höhe von 200.000 EUR um 964.500 EUR erhöht und damit auf 1.164.500 EUR neu festgesetzt.  

 

§ 4 

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag 
nicht verändert.  

 

§ 5 

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert. 

 
 

 
 
Jever, 08.10.2020 
 

 
 
 
Albers 
Bürgermeister 
 
 
 


